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Bebauungsplan „Auf dem Stiel“

4. Änderung (Entwurf)

Begründung
1 Anlass und planungsrechtliche Grundlagen

Die Ortsgemeinde Nievern will durch bauliche 
Nachverdichtung in der Ortslage Wohnbau-
flächen bereitstellen. 

Ein Grundstück am Rand des Friedhofes ( s. 
Bild 1) eignet sich für die Errichtung eines 
Wohngebäudes.  
Dieses Grundstück wurde im Bebauungsplan 
als Erweiterungsfläche des Friedhofes festge-
setzt. Das Grundstück wird für diesen Zweck 
nicht mehr benötigt. Aus diesem Grund wird 
der Bebauungsplan geändert

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im 
Verfahren nach § 13a BauGB. Eine Umweltprü-
fung und ein Umweltbericht sind nach § 13a 
BauGB nicht erforderlich. Eine Abweichung von 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans 
ist zulässig.

Der Geltungsbereich der 4. Änderung gehört zum Bebauungsplan „Auf dem Stiel“. Der Bebauungsplan „Auf 
dem Stiel“ wurde am 01.09.1970 genehmigt. Seine Ausfertigung erfolgte am 06.02.1992. Das Rechtsgefüge 
des Bebauungsplans ist durch sein Alter (insgesamt ca. 48 Jahre) und die erfolgten Änderungen und Er-
weiterungen insgesamt zu überarbeiten. Diese Absicht benötigt aber einen größeren Planungszeitraum. Aus 
diesem Grund wird die 4. Änderung „vorgezogen“.
Die 4. Änderung hat keinen wesentlichen Einfluss auf die städtebauliche Ordnung des Gesamtquartiers.
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Bild 1 „Lage im Gemeindegebiet, Auszug DTK5 “

Geltungsbereich

Bild 2 „Geltungsbereich“ (Bildmontage als Standortinterpretation)

Friedhof
(Teilfläche)

Früchter Str. 5
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2 Begründung der geplanten Änderung

2.1 Art und Maß der Nutzung

Der Geltungsbereich der 4. Änderung wurde als 
„Allgemeines Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) fest-
gesetzt. 
Die Grundflächenzahl wurde mit 0,4 und die 
Geschossflächenzahl mit 0,8 festgesetzt. 
Die Werte orientieren sich an der zulässigen 
Obergrenze des §17 Abs. 1 BauNVO.
Flächen von Aufenthaltsräumen in 
Nichtvollgeschossen, einschließlich der zu ih-
nen gehörenden Treppenräume und Umfas-
sungswände werden nicht auf das Maß der 
baulichen Nutzung angerechnet.
Mit diesen Festsetzungen wird dem Ziel der 
baulichen Nachverdichtung in der Ortslage 
entsprochen. Die Tabelle links zeigt die Maxi-
malwerte der baulichen Nutzung.  
Diese Werte können nur bei Erfüllung aller bau-
rechtlichen Vorschriften erreicht werden (z.B. 
Abstandsfläche, Anzahl der Stellplätze, er-
forderliche Nebenanlagen, etc.)

2.2 Anzahl der Vollgeschosse, überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise

Im Geltungsbereich der 4. Änderung sind zwei 
Vollgeschosse zulässig.  
Zusätzlich kann auf dem letzten Vollgeschoss 
ein „Nichtvollgeschoss“ errichtet werden. Bei 
einem Satteldach handelt es sich um den 
Dachraum. Bei einem Flachdach handelt es sich 
um ein zusätzliches Geschoss, dass mindestens 
an einer Außenwand von der Hauptfassade 
zurücktritt und nicht mehr als zwei Drittel der 
Grundfläche des darunterliegenden Geschosses 
einnimmt (s. Bild links).
Die Festsetzung zur Anzahl der Vollgeschosse 
entspricht der Festsetzung des Bebauungsplans 
vom 01.09.1970 (ausgefertigt am 06.02.1992). 
Es sind keine städtebaulichen Gründe 
erkennbar, die davon eine Abweichung er-
fordern.

Die festgesetzte „offene Bauweise“ erfordert den nach Landesbauordnung einzuhaltenden Mindestabstand 
von 0,4 H (Höhe der Wandfläche x 0,4) mindestens jedoch 3,00 m. Auf dieser Grundlage wurde die über-
baubare Grundstücksfläche festgesetzt.
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Maß der baul. Nutzung Fläche m2 (ca.)

Geltungsbereich
(Grundstücksgröße)

330

Grundflächenzahl
(GRZ)

0,4

Max. Brutto-Grundfläche
des Gebäudes

132

Geschossflächenzahl (GFZ) 0,8

Max. Brutto-Geschossfläche in den 
zwei zulässigen Vollgeschossen des 
Gebäudes

264

Zusätzliche Bruttogeschossfläche 
im „Nichtvollgeschoss“
(Staffelgeschoss), max 2/3 der 
Grundfläche des letzten Vollge-
schosses

87

Bild 3 „Tabelle - Maß der Nutzung“

„Nichtvollgeschoss“
max. 2/3 der Grundfläche

EG (Vollgeschoss)

OG (Vollgeschoss)

UG 
„Nichtvollgeschoss“

Stellplätze vor den 
Garagen

Früchter Straße

Dachterrasse

Garagen

Bild 4 „Anzahl der Vollgeschosse“



Stand: 05.08.2021 Ortsgemeinde Nievern
Bebauungsplan „Auf dem Stiel“

4. Änderung (Entwurf)

Zur öffentlichen Verkehrsfläche beträgt der Abstand 5,00 m. Dieser Abstand ist vergleichbar zum 
Abstand des Nachbargebäudes. Er ermöglicht die Errichtung von Garagen im Untergeschoss. Die 
Fläche vor dem Gebäude kann als Stellplatz genutzt werden.

In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans vom 01.09.1970 (ausgefertigt am 
06.02.1992) wurde für Baugrundstücke eine Mindestgröße von 400 m2 festgesetzt.. Diese Fest-
setzung wurde für den Geltungsbereich der 4. Änderung (Größe ca. 330 m2) aufgehoben.

2.4 Dachgestaltung

Neben dem ortstypischen Satteldach wurde in der 4. Änderung auch das Flachdach zugelassen. 
Das Grundstück ist relativ klein (ca. 330 m2). Durch die Grundfläche des Gebäudes, die erforder-
lichen Stellplätze und Nebenanlagen bleibt für den wohnungsnahen Freiraum (z.B. Terrasse und 
Garten) nur eine geringe Grundstücksfläche übrig. Bei einer Bebauung mit Flachdach kann als 
Ausgleich eine Dachterrasse (s. Bild 4) errichtet werden. 

In der Ortslage sind sowohl Satteldächer und auch Flachdächer anzutreffen. Die städtebauliche 
Ordnung wird durch die Errichtung von Gebäuden mit Flachdach nicht wesentlich gestört. Es 
entstehen Gebäude mit ähnlichen Bauvolumen (s. Bild 5).

3. Zusätzliche Hinweise

(Ergänzung im Verfahren)

ausgefertigt:
 
Nievern, den …………………….
 
 
Lutz Zaun
Ortsbürgermeister

Anlagen: 
Nachrichtlich: Textliche Festsetzungen des Bebauungsplans vom 01.09.1970 (ausgefertigt am 
06.02.1992)
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Bild 5 „Gebäudeprofile bei Sattel- und Flachdach“
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Anlage (nachrichtlich): Textliche Festsetzungen des Bebauungsplans vom 01.09.1970 
(ausgefertigt am 06.02.1992)
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